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EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN

des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588) BayRS 2132-1-I Zuletzt geÃ¤ndert durch ... 
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Stadt Iphofen Einfacher Bebauungsplan Barrierefreier Ausbau des Bahnhofs mit Umbau der Kreuzung B 8 / KT 19



Die Stadt Iphofen erlässt als Satzung aufgrund -



der §§ 9 und 190 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 [2], (BGBl. I S. 2414), FNA 213-1, zuletzt geändert durch Art. 6 AsylverfahrensbeschleunigungsG vom 20. 10. 2015 (BGBl. I S. 1722);



-



der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548);



-



des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588) BayRS 2132-1-I Zuletzt geändert durch Entsch. des BayVerfGH – Vf. 14-VII-14; Vf. 3-VIII-15; Vf. 4-VIII-15 – vom 09.05.2016 (GVBl. S. 89);



-



des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern



folgenden



EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN Textliche Festsetzungen 1.



Zweck des Bebauungsplanes (§ 8 und § 30 Abs. 3 und § 34 BauGB) Der einfache Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die Nutzung der Verkehrsflächen mit jeweils besonderer Zweckbestimmung für: -



Änderung des Knotenpunktes B 8 / KT 19 / Bahnhofstraße zu einem Kreisverkehr; Bushaltestellen im Straßenraum (KT 19) und als eigenständige Anlage einer zentralen Bushaltestelle; selbstständig geführte Geh- und Radwege, kombiniert mit Wirtschaftsweg westlich des Kreisverkehrs; öffentliche Pkw-Parkflächen als Park & Ride-Anlage; private Pkw-Parkflächen; private Straßenverkehrsflächen.



Die Anpassung und Höheneinstellung der Verkehrsflächen sowie der ausgewiesenen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen dürfen gegenüber der natürlichen Geländetopographie nur im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Verkehrsflächen und unter dem Aspekt der barrierefreien Anforderungen verändert werden. Die topographischen Gegebenheiten mit dem natürlichen Geländeniveau sind zu beachten. 2.



Zweckbestimmung Sondergebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, § 11 Abs. 1 BauNVO) Die im Geltungsbereich ausgewiesenen Verkehrsflächen mit ihren besonderen Zweckbestimmungen stellen die zulässige Nutzung der ausgewiesenen Teilflächen dar. Die Flächen sind sowohl als öffentliche als auch als private Verkehrsflächen festgesetzt. Festsetzungen über Art und Maß baulicher Nutzungen sind nicht enthalten.



3.



Von Bebauung freizuhaltende Flächen und Einfriedungen Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche sind jegliche bauliche Anlagen, die dem Wohnen oder als Arbeitsstätten dienen, sowie Aufschüttungen und Lagerflächen unzulässig. Als Einfriedung sind ausschließlich sockellose Maschendrahtzäune oder Stabgitterzäune, Absperrschranken zu Privatstraßen unter Beachtung der Anforderungen an die öffentlichen Verkehrsflächen, zulässig. Die Zufahrt der Notdienste für Einsatz- und Rettungszwecke muss im Bereich der Privatstraße gewährleistet sein. Für die Nutzung der zweckgebundenen Verkehrsflächen (Bushaltestellen) und der öffentlichen PkwParkplatzflächen (Park & Ride-Anlage) sind eingeschossige Gebäude als WC-Anlage, Fahrradunterstellhallen sowie Überdachungen und Unterstellbereiche – auch größerer Abmessungen – im Bereich der Bushaltestellen zugelassen.
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Die baulichen Anlagen im Bereich der Bushaltestellen sind zugelassen mit einer lichten Durchfahrtshöhe von bis zu 4,80 m über dem höchsten Niveau der Busfahrbahn (Haltestellenbereiche), zzgl. der erforderlichen Konstruktion des Tragwerkes. Zur straßenseitigen Grenze der B 8 sind Einfriedungen / Absperrungen zur Unterbindung von Fußgängerquerungen zulässig. 4.



Anforderungen an die Verkehrssicherheit (Sichtdreiecke) Die Anforderungen an die Verkehrssicherheit, insbesondere für die Straßenverkehrsflächen, unterliegen den einschlägigen Kriterien der Regelwerke und den anerkannten Regeln der Technik. Die Nachweise sind durch ein autorisiertes Sicherheitsaudit im Rahmen der Objektplanungen zu erbringen und den Baulastträgern der Verkehrslagen zu übergeben. Die Anforderungen an die Sichtbeziehungen sind durch entsprechende Sichtdreiecke anhand des Regelwerkes nachzuweisen.



5.



Bau von Werbeanlagen Beim Bau von W erbeanlagen ist nach Maßgabe des MS vom 16.10.2002 IC4 / IIB2 / IIB4 – 3612.33313 Kra „Straßenverkehrsrecht, Straßenrecht, Bauordnungsrecht, Werbung an Autobahnen, Bundesstraßen und Staatsstraßen“ zu verfahren. Die Genehmigung von Werbeanlagen richtet sich nach Art. 56 Nr. 5 und Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 BayBO und bedarf jeweils gesondert der straßenrechtlichen Zustimmung der Staatlichen Bauverwaltung. Detaillierte Planunterlagen sind der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und dem Staatlichen Bauamt zur Zustimmung vorzulegen. Innerhalb der 20 m-Anbauverbotszone gemäß Bundesfernstraßengesetz sind Werbeanlagen unzulässig.



6.



Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen (§ 9 Nr. 24 BauGB) Die Nutzungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen erfordern für das Verkehrsaufkommen zum Prognosehorizont 2030 entsprechend den ausgewiesenen Anlagenteilen weder aktive noch passive Schallschutzvorkehrungen im Sinne der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des BundesImmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV). Räumliche und nutzungsbedingte Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erfordern den immissionsschutzrechtlichen Nachweis infolge der Verkehrslärmausbreitungen im Zuge des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens oder bei Genehmigungsfreistellung, indem die schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens mit den vorhandenen und nach Bebauungsplanrecht zulässigen Immissionsrichtwerten der TA-Lärm für MI-Gebiete nachzuweisen ist.



7.



Grünordnung und Pflanzgebote (§ 9 BauGB) Der im Geltungsbereich dargestellte Gehölzbestand aus Einzelbäumen und Strauchhecken ist zu erhalten und ggf. durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen während der Bauzeit zu schützen (Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18 920). Zur landschaftlichen Einbindung erfolgen Einzelbaumpflanzungen gemäß nachfolgender Pflanzenliste. Spitz-Ahorn



Acer platanoides



Berg-Ahorn



Acer pseudoplatanus



Esche



Fraxinus excelsior



Walnuss



Juglans regia



Vogel-Kirsche



Prunus avium



Stiel-Eiche



Quercus robur



Winter-Linde



Tilia cordata



Sommer-Linde



Tilia platyphyllos



Feld-Ahorn



Acer campestre Seite 2 von 4
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Apfeldorn



Crataegus lavallei ‘Carrierei‘



Hainbuche



Carpinus betulus



Eberesche



Sorbus aucuparia



Mehlbeere



Sorbus aria



Textliche Hinweise 1.



Änderungen der Verkehrsflächen (öffentliche und private Verkehrsflächen) Die Verkehrsanlagen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gestatten keine zusätzlichen Verkehrsflächen, als die entsprechend dem Geltungsbereich ausgewiesenen Teilflächen. Es ist sichergestellt, dass mit dem Umbau der Kreuzungsanlage B 8 / KT 19 / Bahnhofstraße ein leistungsfähiger Knotenpunkt in Form eines Kreisverkehrs gewährleistet ist.



2.



Behandlung von Niederschlagswasser Die Höhengestaltung der B 8 ermöglicht die Ableitung des Niederschlagswassers breitflächig über die bewachsene Oberbodenzone und wird so einer bodennahen Versickerung entsprechend dem Bestand zugeführt. Mit dem Teilrückbau der B 8 wird eine Reduzierung der versiegelten Fläche und Vergrößerung der Versickerfläche erreicht. Im Rahmen der Entwurfsplanung des Kreisverkehrs ist die Entwässerung entsprechend dem Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) zu bewerten (qualitativer Nachweis). Die Ableitung des Niederschlagswassers aus den Verkehrsflächen der Straßen „Am Bahnhof“, der „Bahnhofstraße“ sowie des Geh- und Radweges sowohl nördlich als auch südlich der B 8 erfolgt entsprechend dem Bestand über den Mischwasserkanal der Stadt Iphofen. Das anfallende Oberflächenwasser der zentralen Bushaltestelle mit Nebenflächen südlich der B 8 wird über Bordfassungen gesammelt und über eine dezentrale Muldenversickerung in der Grünfläche zwischen der Bushaltestelle und dem Kreisverkehr versickert. Die Notentlastung der Versickermulde erfolgt über den städtischen Mischwasserkanal. Im Rahmen der Entwurfsplanung des Kreisverkehrs ist die Entwässerung entsprechend dem Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) und DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) zu bewerten. Die Planung der Entwässerungsanlagen ist mit den einschlägigen Wasserbehörden abzustimmen.



3.



Altlasten Es ist davon auszugehen, dass die Fläche des Geltungsbereiches altlastenfrei ist. Sollten bei den Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen oder Altlasten gefunden werden, so sind diese ordnungsgemäß zu entsorgen. Rechtsbehörde und Wasserwirtschaftsamt sind zu informieren.



4.



Denkmalschutz Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen werden darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern nach Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Kitzingen gemeldet werden müssen und gemäß Art. 8 Abs. 2 die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort unverändert zu belassen sind.
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Verfahrensvermerke (A)



Der Stadtrat der Stadt Iphofen hat in seiner Sitzung am 07.09.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 25.09.2015 ortsüblich bekannt gegeben.



(B)



Am Aufstellungsverfahren wurden die Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und sonstige Institutionen mit Schreiben vom 21.11.2016 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig beteiligt sowie mit dem Schreiben vom ___________ gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.



(C)



Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde zwischen dem 25.11.2016 und dem 28.12.2016 durchgeführt.



(D)



Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde zwischen dem ___________ und dem ___________ durchgeführt.



(E)



Die Stadt Iphofen hat am ___________ den Bebauungsplan als Satzung beschlossen.



Iphofen, den ………………………………



(F)



………………………………………………………… Josef Mend, 1. Bürgermeister



Der Bebauungsplan wurde durch das Landratsamt Kitzingen am _______________ genehmigt. [Az: ___________________________________]. Kitzingen, den ……………………………… Landratsamt Kitzingen Kaiserstraße 4 97318 Kitzingen



(G)



…………………………………………………………



Der Bebauungsplan wurde am _______________ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Iphofen, den ……………………………… Stadt Iphofen Marktplatz 26 97346 Iphofen



………………………………………………………… Josef Mend, 1. Bürgermeister
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EINFACHEN BEBAUUNGSPLAN 

Vogel-Kirsche. Prunus avium. Stiel-Eiche. Quercus robur. Winter-Linde. Tilia cordata ... Josef Mend, 1. BÃ¼rgermeister. (F) Der Bebauungsplan wurde durch das ...
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Bebauungsplan Goethestraße 

Für diese Seite sind keine Informationen verfügbar.Weitere Informationen
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Bebauungsplan Senngutweg 

31.01.2019 - Sommer-Linde. Tilia platyphyllos. Berg-Ulme. Ulmus glabra. BÃ¤ume 2. Wuchsklasse. ObsthochstÃ¤mme. Feld-Ahorn. Acer campestre.
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In einfachen Schritte 

C#, D#, F#, G#, A#. Es gibt aber auch niedrige TÃ¶ne. Der niedrige Ton befindet sich einen Halbtonschritt tiefer. Gekennzeichnet wird der niedrige Ton mit einem ...
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Bebauungsplan - HohlbÃ¼gelsteig, Nenzenheim 

02.01.2004 â€“ Architekten fÃ¼r Stadtplanung Konrad und Burger. I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN. 1. Art der baulichen Nutzung. Â§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ...
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Bebauungsplan Stadt Iphofen 

P:\16503\acad\2016_10_17_Bebauungsplan.dwg * Bebauungsplan Do, 17. Nov 2016 - 13:34. Ãœbersichtslageplan Iphofen. MaÃŸstab = 1 : 2 500. Stadt Iphofen.
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markt oberstdorf bebauungsplan umweltbericht 

06.12.2017 - Massnahmen zur Ãœberwachung (Monitoring). 16. 8. ..... Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer),.
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markt oberstdorf bebauungsplan umweltbericht 

06.12.2017 - Massnahmen zur Ãœberwachung (Monitoring). 16. 8. ..... Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-WEB (Online-Viewer),.
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Bebauungsplan MittelÃ¶sch 

27.03.2019 - nell geÃ¤ndert und als geplante FuÃŸ- und Radwegeverbindung aufgefÃ¼hrt. ..... lungen durch einen Mangel an StellplÃ¤tzen und dem "Zuparken" ...
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bebauungsplan markt oberstdorf 

18.06.2018 - 1639/2. 1640/1. 1640/1. 1640/3. 1640/3. 1639/6. 1639/6. 1640. 1640. 1639/4. 1639/31639/3. 1635. 1635/10. 1639/1. 1639/1. 1639/51639/5.
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Bebauungsplan Linzenleiten II; 

16.05.2017 - Sparkasse AllgÃ¤u BLZ 73350000 Konto-Nr. 150060, Raiffeisenbank BLZ 73369878, Konto-Nr. 311685. Bebauungsplan Linzenleiten II;.
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markt oberstdorf bebauungsplan satzung 

06.12.2017 - Mail: [email protected] ... Mass der baulichen Nutzung. 5. 3. ..... 8157-50; e-Mail: [email protected] oder die zustÃ¤ndige ...
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Bebauungsplan MARKT OBERSTDORF AWS 

06.12.2017 - FlÃ¤chen fÃ¼r MaÃŸnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und. Landschaft. Umgrenzung von FlÃ¤chen mit Bindungen fÃ¼r Bepflanzungen und fÃ¼r die Erhaltung von. BÃ¤umen, StrÃ¤uchern und sonstigen Bepflanzungen sowie vo
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Bebauungsplan - Adelsberg, Hellmitzheim 

30.05.1995 - Grenze des rÃ¤umlichen Geltungsbereiches des. ___-. Bebauungsplanes. B. HINWEISE. ' I I I l I [ HauptgebÃ¤ude. __O_ vorhandene Grenze.
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markt oberstdorf bebauungsplan 

18.06.2018 - Im Alpengebiet ist eine ausgewogene Entwicklung von Tourismus […] anzustreben. […] (A II 1.1 (G)). - Die weitere touristische Erschließung ist ...
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markt oberstdorf bebauungsplan satzung 

18.06.2018 - OPLA â€“ BÃ¼rogemeinschaft fÃ¼r Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg | Fassung vom 18.06.2018. Seite 2 von 10. INHALTSVERZEICHNIS.
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Bebauungsplan Stadt Iphofen 

08.02.2017 - Landratsamt Kitzingen. Kaiserstraße 4. 97318 Kitzingen ………………………………………………………… (G) Der Bebauungsplan wurde am ...
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BEBAUUNGSPLAN "An der Dorﬂeite" 

14.12.1992 - BEGRÜNDUNG. Dornheim ist geprägt von seiner lockeren, auf die landwirtschaftliche. Nutzung abgestimmten Struktur. Neben der ...
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markt oberstdorf bebauungsplan 

wesentlichen Funktions-Bausteinen angedacht, wie auch in Abbildung 8 erlÃ¤uternd dargestellt (vgl. Anlage H, S. 18 -. 42) : - Baustein 1 (gelb): Eingangsbereich, ...
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Iphofen Bahnhofstrasse Bebauungsplan 

30.04.1973 - 3779/1 HEB FRIDA RODEL SEE 102. 3780 WEGMANN ROSA BAHNHOFSTR. 42. 2781 WENZ AUGUST NURNBERG 2 POSTFACH 1 126.
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Bebauungsplan - Am Lehmen, Possenheim 

16.11.1993 - Ein kleines baumÃ¼berstandenes offenes HÃ¤uschen aus Holz mit Bank und Tisch kann Treffpunkt der Bewohner werden. Bei Erdarbeiten ist auf ...
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Iphofen Ost II Bebauungsplan 

SA. GRZle. TRAUF HOH SMA. Goym. (7/92 et/. B2. 072/49. WA. R: 3 GB. SD - WD. DAN .... 500 pm GROSS SEIN, MINDESTBREITE 22.om. MINDESTTIEFE 25.
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markt oberstdorf bebauungsplan AWS 

das Verkehrsaufkommen verträglich über die vorhandenen Straßen und den öffentlichen Personennahverkehr geregelt werden kann. 6.4. Begründung der weiteren textlichen Festsetzungen. Es wird ein Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Thermalbad“ fe
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Bebauungsplan - HÃ¼ndlein Iphofen 

Telefax 089 161281. Mitarbeit. Martin Popp. Dorothee Rummel. Stadtplanung. Objektplanung. Landschaftsplanung. Bebauungsplan mit GrÃ¼nordnungsplan ...
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